
                                 

Beitragsordnung
des 

Trägervereins Museum Heinsberg e.V.

§ 1

Mit der Mitgliedschaft im Verein ist gemäß der Vereinssatzung die Verpflichtung zur regel-
mäßigen Zahlung von Beiträgen verbunden; nachstehende Beiträge sind jeweils für ein 
Geschäftsjahr zu entrichten.

§ 2

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für den Kreis Heinsberg sowie die Stadt Heinsberg jeweils 
75.000,00 €.

§ 3

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für natürliche und juristische Personen, die nicht von § 2 
erfasst werden, 50,00 €. 

§ 4 

Die Beiträge werden mit der Jahresrechnung angefordert. Sie werden vier Kalenderwochen 
ab Rechnungsdatum fällig. 

Heinsberg, den 27. September 2010


